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621. Verordnung: Fahrtkostenverordnung für Zivildienstleistende — FK-V
622 . Verordnung: Auflassung mehrerer für den Durchzugsverkehr als Bundesstraße entbehrlich

gewordener Abschnitte von Bundesstraßen in Niederösterreich
623 . Kundmachung: Ausspruch des Verfassungsgerichtshofes, daß Bestimmungen der „Werbeverbots-

richtlinien" gesetzwidrig waren und Aufhebung von Bestimmungen der „Wettbe-
werbsrichtlinien" durch den Verfassungsgerichtshof

6 2 1 . Verordnung des Bundesministers für
Inneres über die Pauschalierung der Vergütung
für notwendige Fahrtkosten der Zivildienstlei-
stenden (Fahrtkostenverordnung für Zivil-

dienstleistende — FK-V)

Auf Grund der §§ 25 Abs. 1 Z 2, 31 Abs. 1 Z 6
und 7 und Abs. 3 sowie des § 39 Abs. 1 Z 1 des
Zivildienstgesetzes 1986 (ZDG), BGBl. Nr. 679,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 424/1992, wird verordnet:

§ 1. (1) Die dem Zivildienstleistenden gemäß § 31
Abs. 1 Z 6 ZDG gebührende Vergütung beträgt
monatlich:

1. für bei Einrichtungen (Dienstverrichtungsstel-
len) in der Bundeshauptstadt Wien eingesetzte
Zivildienstleistende 440 S;

2. für alle übrigen Zivildienstleistenden 395 S.

(2) Die dem Zivildienstleistenden gemäß § 31
Abs. 1 Z 7 ZDG gebührende Vergütung beträgt —
sofern nicht Abs. 4 anzuwenden ist — monatlich:

1. für die Benützung der Eisenbahn auf einer
Fahrtstrecke von
bis zu 20 km 278 S,
21—35 km 448 S,
36—50 km 588 S und
darüber 640 S;

2. für die Benützung von Linienbussen und —
sofern der Fahrtkostenaufwand durch eine
Vergütung nach Z 1 nicht gedeckt ist — von
Lokalbahnen, ausgenommen solcher im städti-
schen Verkehr,
a) bei einer wöchentlichen Dienstzeit von

regelmäßig bis zu fünf Tagen auf einer
Fahrtstrecke von
bis zu 10 km 400 S,
11 — 15 km 600 S,
16-20 km 720 S und
darüber 840 S;

b) bei einer wöchentlichen Dienstzeit von
regelmäßig sechs Tagen oder, wenn auf
Grund einer unregelmäßigen Dienstzeit,
insbesondere bei Dienstleistungen an
Samstagen und Sonntagen, der Fahrtko-
stenaufwand durch eine Vergütung nach
lit. a nicht gedeckt ist, auf einer Fahrt-
strecke von
bis zu 10 km 480 S,
11 —15 km 720 S,
16—20 km 864 S und
darüber 1 008 S.

(3) Der Vergütungsbetrag nach Abs. 2 erhöht sich
jeweils um die Kosten eines innerstädtischen
Massenbeförderungsmittels

a) im Wohnort des Zivildienstleistenden, wenn
seine Unterkunft (Wohnung) mehr als zwei
Kilometer vom räumlich nächstgelegenen
Bahnhof der in Abs. 2 Z 1 und 2 erwähnten
Massenbeförderungsmittel entfernt liegt, und

b) im Dienstort, wenn die Fahrlinie und die
Fahrzeit des Massenbeförderungsmittels die
Benützung zweckdienlich erscheinen lassen.

(4) Besteht für den Zivildienstleistenden die
Möglichkeit der Inanspruchnahme einer allgemei-
nen Tarifermäßigung im Rahmen eines Verkehrs-
verbundes, so sind ihm die für Fahrten gemäß § 31
Abs. 1 Z 7 erwachsenden Kosten wie folgt zu
vergüten:

1. für den Verkehrsverbund Ost-Region die
benötigten Zonen (Kernzone und Außenzo-
nen);

2. für die Verkehrsverbünde in Oberöster-
reich, Steiermark, Salzburg und Tirol entspre-
chend den in Abs. 2 angeführten Beträgen mit
folgenden monatlichen Zuschlägen:
Oberösterreich 117 S,
Steiermark . 240 S,
Salzburg 230 S und
Tirol 300 S;
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3. für den Verkehrsverbund Vorarlberg monat-
lich bei einer Fahrtstrecke:
bis 25 km ein Betrag von 328 S und
von mehr als 25 km ein Betrag von 360 S.

§ 2. (1) Die Vergütungen nach § 1 Abs. 1 bis 4
werden für den Kalendermonat berechnet.

(2) Entsteht der Anspruch auf Fahrtkostenvergü-
tung während eines Kalendermonats, so ist dem
Zivildienstleistenden für die Tage bis zum nächsten
Monatsersten je ein Dreißigstel des sich nach § 1
Abs. 1 bis 4 ergebenden Pauschalbetrages auszuzah-
len.

(3) Ändert sich die Höhe der dem Zivildienstlei-
stenden gebührenden Fahrtkostenvergütung vor
dem 23. eines Monats oder fällt der Anspruch vor
diesem Tag zur Gänze weg, so ist dem Zivildienst-
leistenden für jeden Tag ein Dreißigstel des sich aus
§ 1 Abs. 1 bis 4 jeweils ergebenden Pauschalbetrages
auszuzahlen.

(4) Änderungen in der Höhe des Anspruches oder
der gänzliche Wegfall desselben ab dem 23. eines
Monats werden erst mit dem nächstfolgenden
Monatsersten wirksam.

(5) Sofern Beträge nicht auf volle Schillingbe-
träge lauten, sind Bruchteile des jeweiligen Schil-
lingbetrages auf den nächsten vollen Schillingbetrag
aufzurunden.

§ 3. (1) Die Vergütungen nach § 1 Abs. 1 bis 4
sind für die ersten beiden Monate der Zivildienstlei-
stung so bald wie möglich, spätestens jedoch zwei
Monate ab Dienstantritt, für die übrige Dauer der
Zivildienstleistung jeweils am Ersten jeden Monats
im vorhinein oder, wenn dieser Tag auf einen
Samstag, Sonntag oder Feiertag fällt, an jenem Tag
auszuzahlen, der diesem Auszahlungstag unmittel-
bar vorangeht und nicht selbst ein Samstag, Sonntag
oder Feiertag ist.

(2) Dem Zivildienstleistenden ist — soweit
möglich — am Dienstantrittstag sowie am Ersten
des darauffolgenden Monats ein seiner voraussicht-
lichen Verwendung entsprechender Vorschuß ge-
gen Verrechnung auf die gemäß § 1 Abs. 1 bis 4
zustehende Vergütung auszuzahlen.

§ 4. Der Rechtsträger der Einrichtung hat dem
Bundesministerium für Inneres im Sinne des § 39
Abs. 1 Z 1 ZDG binnen zwei Wochen ab
Dienstantritt, bei einer allfälligen Änderung ab
Wirksamwerden derselben, die für die Zuerkennung
der pauschalierten Fahrtkostenvergütung notwendi-
gen Daten bekanntzugeben.

§ 5. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. Oktober
1992 in Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt
die Verordnung des Bundesministers für Inneres,
BGBl. Nr. 637/1983, zuletzt geändert durch die
Verordnung BGBl. Nr. 516/1992, außer Kraft.

Löschnak

622. Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend die
Auflassung mehrerer für den Durchzugsver-
kehr als Bundesstraße entbehrlich gewordener
Abschnitte von Bundesstraßen in Niederöster-

reich

Auf Grund des § 4 Abs. 2 des Bundesstraßenge-
setzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 420/1992 wird verord-
net:

Der Straßenteil
1. der B 25 Erlauftal Straße von km 49,44 bis

km 53,65 wird, soweit er durch die Umlegung
auf den bereits fertiggestellten und verkehrs-
übergebenen — mit Verordnung vom 1. Ok-
tober 1984, BGBl. Nr. 391, bestimmten —
Abschnitt „Lunz—Stiegengraben, Ab-
schnitt II",

2. der B 36 Zwettler Straße von km 10,34 bis
km 11,20 und von km 11,28 bis km 11,81 wird,
soweit er durch die Umlegung auf den bereits
fertiggestellten und verkehrsübergebenen —
mit Verordnung vom 4. Juli 1984, BGBl.
Nr. 290, bestimmten — Abschnitt „Haslau",

3. der B 36 Zwettler Straße von km 84,225 bis
km 85,160 wird, soweit er durch die Umle-
gung auf den bereits fertiggestellten und
verkehrsübergebenen — mit Verordnung vom
26. Februar 1982, BGBl. Nr. 137, bestimmten
— Abschnitt „Umfahrung Thaya, Ab-
schnitt I",

4. der B 45 Pulkautal Straße von km 47,100 bis
km 50,275 wird, soweit er durch die Umle-
gung auf den bereits fertiggestellten und
verkehrsübergebenen — mit Verordnung vom
7. November 1979, BGBl. Nr. 458, bestimmten
— Abschnitt „Zwingendorf—Wulzeshofen",

5. der B 119 Greiner Straße von km 62,64 bis
km 64,83 wird, soweit er durch die Umlegung
auf den bereits fertiggestellten und verkehrs-
übergebenen — mit Verordnung vom 16. Au-
gust 1984, BGBl. Nr. 349, bestimmten —
Abschnitt „Klein Gundholz—Groß Gerungs",

6. der B 119 Greiner Straße von km 79,40 bis
km 80,00 und von km 80,45 bis km 81,72 wird,
soweit er durch die Umlegung auf den bereits
fertiggestellten und verkehrsübergebenen —
mit Verordnung vom 28. Oktober 1985, BGBl.
Nr. 458, bestimmten — Abschnitt „Umfah-
rung Mistelbach" und

7. der B 210 Badener Straße von km 24,460 bis
km 24,775 wird, soweit er durch die Umle-
gung auf den bereits fertiggestellten und
verkehrsübergebenen — mit Verordnung vom
14. November 1978, BGBl. Nr. 576, bestimm-
ten — Abschnitt „Ortsdurchfahrt Oberwal-
tersdorf"

für. den Durchzugsverkehr entbehrlich wurde, als
Bundesstraße aufgelassen.

Schüssel
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623. Kundmachung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten über den Aus-
spruch des Verfassungsgerichtshofes, daß Be-
stimmungen der vom Vorstand der Kammer
der Wirtschaftstreuhänder am 25. Juni 1979
beschlossenen „Werbeverbotsrichtlinien" ge-
setzwidrig waren und über die Aufhebung von
Bestimmungen der vom Vorstand der Kammer
der Wirtschaftstreuhänder am 6. Dezember
1985 beschlossenen „Wettbewerbsrichtlinien"

durch den Verfassungsgerichtshof

Gemäß Art. 139 Abs. 5 und 6 B-VG und gemäß
§§ 60 Abs. 2 und 61 des Verfassungsgerichtshofge-
setzes 1953, BGBl. Nr. 85, wird kundgemacht:

(1) Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkennt-
nis vom 24. Juni 1992, V 313/91-6, V 18/92-9, dem
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten
zugestellt am 31. August 1992,

1. ausgesprochen, daß die Präambel sowie der
Punkt I („Berufswidrige Werbung") Z 1 und 4
der vom Vorstand der Kammer der Wirt-
schaftstreuhänder am 25. Juni 1979 beschlos-
senen „Werbeverbotsrichtlinien" (kundge-
macht in der Beilage zur Druckschrift
„Kammer der Wirtschaftstreuhänder"
Nr. 10/1979) gesetzwidrig waren, und

2. § 1 Abs. 2 und § 4 Abs. 1 der vom Vorstand der
Kammer der Wirtschaftstreuhänder am 6. De-
zember 1985 beschlossenen „Wettbewerbs-
richtlinien" (kundgemacht im Amtsblatt der
Kammer der Wirtschaftstreuhänder, Beilage
zur Druckschrift „Kammer der Wirtschafts-
treuhänder" Nr. 2/1986) als gesetzwidrig
aufgehoben.

(2) Die im Abs. 1 genannten Verordnungsbestim-
mungen sind nicht mehr anzuwenden.

Schüssel
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